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Öffentliche Haushalte lassen sich in den Griff bekommen

Personalausgabenbudgetierung
Die Entwicklung in Rheinland-Pfalz seit 1996

Teil 4 und Schluss: Die Ausweitung

von Ulrich Keilmann

2000: Die Ausweitung auf die
sächlichen Verwaltungs- und
Investitionsausgaben1

Im Anschluss an die Abschlussanalyse und
die Einbindung aller Empfehlungen2 fiel
die Entscheidung, die zunächst nur auf der
Basis des Haushaltsrechts-Fortentwick-
lungsgesetzes erprobten neuen Steuerungs-
instrumente fest in der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) zu installieren und die bis-
her im jeweiligen Landeshaushaltsgesetz
(LHG) erfolgte konkrete Ausgestaltung
der beiden Modellversuche nach § 6 Ab-
satz l und Absatz 2 sowohl zusammenzu-
führen, als auch die bisher flächendecken-
de Personalausgabenbudgetierung landes-
weit auf die sächlichen Verwaltungs- und
Investitionsausgaben auszuweiten.

Die Änderungen der
Landeshaushaltsordnung

Mit der Änderung der LHO3 wurde
zunächst das Ziel verfolgt, die vom Bund
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im Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz
vorgegebenen Rahmenbedingungen,4 die
sich nach der Erprobungsphase auch in
Rheinland-Pfalz bewährt hatten,5 in die
LHO zu überführen, um so auch dauerhaft
- und nicht mehr nur modellhaft - weiter
die Eigenverantwortung der Verwaltung
durch die Einräumung größerer Freiräume
und durch ein höheres Maß an Flexibilität
stärken und mehr Wirtschaftlichkeit im
Umgang mit öffentlichen Ressourcen er-
zeugen zu können.

Ein weiteres Ziel der Novelle war, das
parlamentarische Budgetrecht und die da-
mit verbundenen Kontrollbefugnisse des
Parlaments gegenüber der Regierung so-
wie die Transparenz des öffentlichen
Haushalts zu stärken, indem die Zulassung
von mehr Flexibilität durch den Haushalts-
plan und damit für die Bewirtschaftung der
Haushaltsermächtigungen durch die Exe-
kutive von der jeweils ausdrücklichen Bil-
ligung des Parlaments abhängig gemacht
wurde. Zu den einzelnen Elementen der
Reform des Haushaltsrechts in Rheinland-
Pfalz gehören im Wesentlichen:
• Die   Übertragbarkeit   und   Deckungs-

fähigkeit sind zu erweitern (§§ 19 und
20  der  LHO),   wobei  die  Deckungs-
fähigkeit zwischen den Hauptgruppen
grundsätzlich auf zwanzig Prozent be-
schränkt  und  eine   Deckungsfähigkeit
zulasten von Investitionsausgaben un-
tersagt ist.6

• Bei einer Flexibilisierung ist das Bud-
getrecht des  Parlamentes  auch  durch
geeignete   Informations-   und   Steue-

rungsinstrumente zu sichern (§ 20a Ab-
satz l LHO). Im Haushaltsplan und in
den Wirtschaftsplänen können Lei-
stungsaufträge erteilt werden (§§ 7b, 26
Absatz l LHO). Außerdem unterrichtet
die Landesregierung den Landtag regel-
mäßig über die Ausführung der flexibi-
lisierten Haushalte und der Leistungs-
aufträge (§§ 7b Absatz 4, 20a Absatz 2
LHO).

• Die Möglichkeiten der novellierten
Landeshaushaltsordnung, eine Ergeb-
nissteuerung von Verwaltungseinheiten
durch Leistungsaufträge vorzunehmen,
sind intensiv zu nutzen. Dies gilt so-
wohl für die Landesbetriebe als auch
den Kernbereich der Landesverwaltung.

• Für die Festlegung von Leistungsaufträ-
gen wurde Folgendes vorgeschlagen:
Zunächst sollten die rechtlichen Grund-
lagen für eine Aufgabe beschrieben, all-
gemeine Leistungsvorgaben dargestellt
und die Gesamtstrategie in dem jeweili-
gen Politikfeld oder Aufgabenzusam-
menhang beschrieben werden. Im Wei-
teren sind die voraussichtlichen Kosten,
Leistungen und Wirkungen darzustel-
len. Die Leistungsseite ist auf der
Grundlage von Kennzahlen und Indika-
toren festzulegen, soweit eine innere
Verrechnung nicht möglich oder kein
Marktpreis vorhanden ist.

• Für alle finanzwirksamen Maßnahmen
sind künftig angemessene Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen durchzuführen
(§ 7 Absatz 2 LHO), neben der kamera-
listischen ist eine kaufmännische Buch-
führung möglich (§ 71a LHO), und in

1 Das heißt, solche der OGr 51 bis 54 - ohne die
Gruppen 529 (Verfügungsmittel) und 531 (Öf-
fentlichkeitsarbeit) - sowie der OGr 81 und
82.

2 Siehe dazu oben Teil 3 dieser Abhandlung.
3 GVBl. 2000, S. 47 ff.
4 Vgl. dazu Teil 1.
5 Vgl. dazu Teil 3.
6 Diese Entscheidung greift damit insbesondere

den gemeinsamen Antrag (vgl. Teil 2) und die
Empfehlung der Landesregierung (vgl. Teil 3;
auf.
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Der Erfolg des rheinland-pfälzischen Modells der Personalausga-
benbudgetierung ist zu einem ganz wesentlichen Teil auf seine ein-
fache, eingängliche und pragmatische Vorgehensweise zurückzu-
führen. Sie verlangt nur die Übertragung von bekannten und
täglich praktizierten Verhaltensmustern auf das Verwaltungshan-
deln und wurde gerade nicht - wie beispielsweise das Programm-
budget, das vor Jahren in den USA erprobt, aber wieder eingestellt
wurde - zu einem nach Perfektion strebenden, komplexen und für
die Anwender nicht mehr verständlichen Gesamtsystem aufgebaut.
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geeigneten Bereichen soll eine Kosten-
und Leistungsrechnung eingeführt wer-
den (§ 7 Absatz 3 LHO).

• Zur   Sicherung   der   parlamentarischen
Rechte bei der Auslagerung staatlicher
Aufgaben sieht die LHO vor, dass Ausla-
gerungen grundsätzlich durch Gesetz be-
schlossen werden, das Einzelheiten zur
Verantwortlichkeit der Regierung,  den
Prüfungsmöglichkeiten des Rechnungs-
hofs und den Rechten des Parlaments
vorsieht (§ 112a LHO). Die Landesregie-
rung muss den Landtag frühzeitig über
geplante    Auslagerungen    unterrichten
(§ 112a Absatz 4 LHO). Außerdem hat
sie dem Landtag alle zwei Jahre einen
Beteiligungsbericht zu  erstatten  (§   10
Absatz 6 Nummer l LHO).7

• Zur Kontrolle der Ausgabesubventio-
nen erstattet die Landesregierung dem
Landtag alle zwei Jahre einen Finanz-
hilfebericht.  Dabei  sind  insbesondere
Zielsetzung, Ausgestaltung und Erfolg
der Finanzhilfen darzustellen (§ 10 Ab-
satz 6 Nummer 2 LHO).

In Umsetzung dieser neuen rechtlichen Rah-
menbedingungen soll der Landeshaushalt
• mehr Transparenz für die Öffentlichkeit

und das Parlament bieten
• eine  Gliederung  aufweisen,  die  sich

stärker an Politikfeldern orientiert
• eine Struktur aufweisen, in der stärker

Aussagen zu den zu verfolgenden poli-
tischen Zielen getroffen werden können

• es ermöglichen, Potenziale für eine ech-
te (materielle) Privatisierung von Ver-
waltungsaufgaben8 zu erkennen

• durch mehr Transparenz gewährleisten,
dass   die  Leistungsfähigkeit  einzelner
Verwaltungseinheiten  vergleichbar  ist
und

• den Umfang des Etats reduzieren.

Weiterentwicklung zum § 6 LHG
2000/20019

Auf Grund der mit der Personalausgaben-
budgetierung gesammelten positiven Er-
fahrungen hat das Parlament nach Auswer-
tung und Analyse der bisherigen Ergebnis-
se sowie unter Einbeziehung verschiedener
Empfehlungen10 den bisherigen § 6 LHG
1998/1999 völlig überarbeitet. Im Zuge
dessen wurde die Personalausgabenbudge-
tierung auf die sächlichen Verwaltungs-
und Investitionsausgaben11 erweitert und
damit im Wesentlichen gleichzeitig die
Modellversuche nach § 6 Absatz l Lan-
deshaushaltsgesetz 1998/1999 eingebun-
den, um so gegenläufigen Entwicklungen
wirksam begegnen und Synergieeffekte
realisieren zu können.

Gleichzeitig wurde für die Personal- und
sächlichen Verwaltungsausgaben12 eine auf

zwanzig Prozent begrenzte hauptgruppen-
übergreifende einseitige Deckungsfähigkeit
innerhalb eines Kapitels zu Gunsten der
sächlichen Verwaltungs- und Investitions-
ausgaben13 zugelassen.

Parallel dazu wurde das Bonus- und
Malus-System - unter Einbeziehung der
sächlichen Investitionsausgaben14 - fortge-
schrieben und durch die Schaffung einer
allgemeinen Ausgleichsrücklage, die - im

Gegensatz zu den Ausgaberesten - im
Haushalt veranschlagt und durchgeschleust
wird, für Parlament und Öffentlichkeit
eine gesteigerte Transparenz erzielt.

Zur Wahrung des Budgetrechts des Par-
laments wurde in § 6 Absatz 4 LHG
2000/2001 ein unterjähriges Noteingriffs-
recht für den Haushalts- und Finanzaus-
schuss normiert, das es ihm erlaubt, jeder-
zeit die mit dem Landeshaushaltsgesetz
2000/2001 gewährten Deckungsfähigkeits-
und Übertragbarkeitsregelungen aufzuhe-
ben oder zu begrenzen.

Schließlich wurde - neben dem Auftrag
zur Weiterentwicklung von Steuerungsin-
strumenten - die Berichtspflicht über den
Stand und die Ergebnisse der Budgetie-
rung auf den 31. Juli und 31. Dezember re-
duziert.

Künftiger Berichtsmodus

Die vorstehend genannten inhaltlichen Ver-
änderungen wirken sich über § 6 Absatz 6
LHG 2000/2001 auch auf den Berichtsmo-
dus aus. Entsprechend werden neben den
weiterhin aufzubereitenden Tableaus über
die Personalausgaben- und Zahlfallentwick-
lung künftig zusätzlich Aussagen insbeson-
dere über die Entwicklung der sächlichen
Verwaltungs- und Investitionsausgaben so-
wie der Inanspruchnahme der erweiterten
Deckungs- und Übertragungsmöglichkeiten
getroffen.15

Besondere Berichtspflichten der
Ressorts gegenüber dem Ministerium
der Finanzen

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch
in 2000 zur Abwendung einer drohenden
Budgetüberschreitung eines Ressorts das
Frühwarnsystem des Ministeriums der Fi-
nanzen installiert und alle Ressorts ver-

pflichtet, besonders zu berichten, wenn die
vom Ressort zu erstellende Hochrechnung
der Ausgaben zum Jahresende das geplante
Soll um mehr als 0,3 Prozent über-
schreitet. Im Rahmen dieser besonderen
Berichtspflicht hat das Ressort eingehend
die Gründe für die Abweichungen darzule-
gen sowie über die eingeleiteten Gegen-
maßnahmen und deren prognostizierte Er-
folgsaussichten zu berichten.

Teilweise Zentrierung schwer
steuerbarer Personalausgaben

Auf Grund verschiedentlicher Anregungen
aus dem Haushalts- und Finanzausschuss16,
einiger Ressorts sowie der Prüfung des Lan-
desrechnungshofes17 wurden für das Haus-
haltsaufstellungsverfahren (Doppelhaushalt
2000/2001) die Ausgaben für die Beihilfen

7 Siehe zur Problematik der Wahrung von par-
lamentarischer Steuerung und Kontrolle bei
der Privatisierung Edinger, Privatisierung und
parlamentarische Verantwortung, ZG 2000, S.
132 ff.

8 Potenziale für echte (materielle) Privatisierun-
gen werden vor allem in folgenden Bereichen
gesehen:
- Hilfsfunktionen   wie   Fuhrpark,   interner

Postverkehr, Buchung von Dienstreisen
- die Bereitstellung der Infrastruktur für In-

formations- und Kommunikationstechnik
- die Straßenunterhaltung
- der Betrieb von Laboren,
- der Betrieb von Unterkünften und
- im Bereich der Eichverwaltung.

9 GVBl. 2000, S. 33 ff.
10 Vgl. dazu Teil 3 dieser Abhandlung.
11 Das heißt die Ausgaben der OGr. 51 bis 54 -

ohne die Gruppen 529 und 531 - sowie die
der OGr. 81 und 82.

12 Das heißt die Ausgaben der HGr. 4 sowie die
der OGr. 51 bis 54 ohne die Gruppen 529 und
531.

13 Das heißt die Ausgaben der OGr. 51 bis 54 -
ohne die Gruppen 529 und 531 - sowie die
der OGr. 81 und 82.

14 Das heißt die Ausgaben der OGr. 81 und 82.
15 Vgl. insoweit den Haushalts- und Wirtschafts-

führungserlass 2000, a.a.O., insbesondere dort
Ziff. 3 und Anlagen 2 bis 18 (MinBl. 154 ff.)

16 Vgl. dazu beispielsweise die Diskussion im
Rahmen der 47. Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses am 29. Oktober 1998 zu
Punkt 2 der Tagesordnung.

17 Vgl. Prüfung der Auswirkungen des Modell-
versuchs   »Selbstgesteuerte   Bewirtschaftung
der  Personalausgaben  der  Hauptgruppe  4«
(Prüfung gem. § 6 Absatz 4 LHG 1997 und §
6 Absatz 5 LHG 1998/1999), vom 23. Okto-
ber 1998.
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»Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der
Personalausgabenbudgetierung hat das
Parlament diese auf die sächlichen Verwal-
tungs- und Investitionsausgaben ausgedehnt.
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(Gruppen 441 und 446) sowie Versorgungs-
bezüge der Beamten, Richter und Hin-
terbliebenen (Gruppe 432) grundsätzlich in
Kapitel 02 (Allgemeine Bewilligungen) des
jeweiligen Einzelplanes veranschlagt und
im späteren Haushaltsvollzug durch die
Ressorts zentral bewirtschaftet. Damit wur-
de einerseits der Ausgabenblock der schwer
steuerbaren Personalausgaben im jeweili-
gen Einzelplan gebündelt, um so besser
nicht vorhersehbare, größere Ausgaben auf-
fangen zu können, und andererseits an der
Ressortverantwortung auch für diesen Teil
der Personalausgaben festgehalten.

Wettbewerb »Frauenförderung
und Budgetierung«

Da mit dem seit 1998 im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Kultur, Jugend, Fa-
milie und Frauen (MKJFF) ausgelobten
Wettbewerb »Frauenförderung und Budge-
tierung«18 aufgezeigt werden konnte, dass

finanzielle Anreize erfolgreiche Frauenför-
derung anregen und unterstützen können,
wurde vom Ministerrat am 26. September
2000 den Ressorts empfohlen, das vom
MKJFF entwickelte Modell in hierfür ge-
eigneten Bereichen des jeweils eigenen
Geschäftsbereichs durchzuführen. Zur An-
reizerhöhung für diesen Wettbewerb sollen
die hierfür zu erwirtschaftenden Mittel im
Rahmen des Bonus- und Malus-Systems
ausnahmsweise zu hundert Prozent über-
tragen werden können. Der Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags unterstützte
das angestrebte Ziel und stimmte auch der
vollen Bonusbildung einstimmig zu.19

Aufbau eines Resterücklagensystems

Mit dem Ziel der Steigerung der Transpa-
renz wurde das traditionelle Resteverfahren
im Rahmen des Bonus- und Malus-Systems
zunächst zu einem besonderen Resteverfah-
ren und schließlich zu einem haushaltstech-
nischen Rücklagensystem weiterentwickelt,
deren unterschiedliche Ablaufmechanismen
in Bild l veranschaulicht sind.
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Weiterentwicklung des
Personalverwaltungssystems20

Der Lenkungsausschuss hatte in seiner Sit-
zung am 13. Juni 2000 beschlossen, alle
Projektaktivitäten zur Einführung des Per-
sonalverwaltungssystems DIPSY einzu-
stellen und zunächst eine Untersuchung
zur Definition von Strategie und Vorge-
hensmoden für die Bereiche Finanzen,
Controlling, Personal und Beschaffung in
Richtung der Modullösung eines integrier-
ten Standardprodukts durchzuführen. Hin-
tergrund war die zunehmende Bedeutung
neuer Steuerungsinstrumente und die in
diesem Zusammenhang notwendigen Ab-
hängigkeiten zu den Finanz- und Personal-
systemen. Diese Untersuchung wurde vom
Dateninformationszentrum (DIZ) in Zu-
sammenarbeit mit einer externen Firma
durchgeführt.

Parallel  dazu  wurde  die  programm-
technische   Umsetzung   des   Budgetie-

rungsmoduls weitestgehend abgeschlos-
sen und mit den organisatorischen und
technischen Vorbereitungen für den Ver-
fahrenstest, für Juni 2001 geplant, begon-
nen.

Weiterentwicklung der Auswertungs-
und Steuerungssystematik21

Der vom Ministerium der Finanzen erar-
beitete Entwurf einer standardisierten Ko-
sten- und Leistungsrechnung in Rheinland-
Pfalz wurde zwischenzeitlich mit den Res-
sorts abgestimmt und am 15. August 2000
im Ministerrat beraten und angenommen.
Damit lässt sich eine landesweit einheitli-
che Struktur beim Aufbau der Kosten- und
Leistungsrechnung in Rheinland-Pfalz si-
chern. Gleichzeitig wurde das Ministerium
der Finanzen aufgefordert, die Standards
der Kosten- und Leistungsrechnung wei-
terhin den Erfordernissen der landesspezi-
fischen Verwaltungsstrukturen anzupassen
und entsprechend weiterzuentwickeln so-
wie die Einführungsprozesse begleitend zu
unterstützen.

Ergebnisse der Ausgabenbudgetierung22

Entwicklungen im Personalbereich

Ausgabenquote und erwirtschaftete
Minderausgaben

Nach dem Budgetbericht zum 31. Juli
200023 prognostizierten die Ressorts zum
Jahresende eine Ausgabenquote von 99,0
Prozent, was gegenüber dem Soll vom 31.
Juli 2000 etwa einer Einsparung von rund
86 Millionen DM entsprochen hätte.
Tatsächlich haben die Ressorts jedoch
noch weitaus mehr erwirtschaftet. So wur-
den im Haushaltsjahr 2000 rund 164 Mil-
lionen DM weniger an Personalausgaben
geleistet, als es der Haushaltsansatz zuge-
lassen hätte, was einer Ausgabenquote von
98,2 Prozent entspricht.24

Inanspruchnahme der erweiterten
Deckungsmöglichkeiten

Auch die mit § 6 Absatz l Satz 2 LHG
2000/2001 neu aufgenommene Regelung
einer prozentualen einseitigen Deckungs-
fähigkeit der Personalausgaben zu Gunsten
der sächlichen Verwaltungs- und Investiti-
onsausgaben25 wurde positiv von den Res-
sorts aufgenommen. Im Hinblick auf die
insgesamt in den budgetierten Bereichen
erwirtschafteten Mittel war die Inan-
spruchnahme jedoch eher zurückhaltend.
Insgesamt wurden so innerhalb der jeweili-
gen Kapitel rund vier Millionen DM zu
den sächlichen Verwaltungsausgaben und
rund 4,6 Millionen DM in den Investiti-
onsbereich umgeschichtet.26

Zahlfallentwicklung

Das fiskalische Ergebnis spiegelt sich
weitgehend auch in der Zahlfallentwick-
lung wider. Zwar ergibt sich zum Jahres-
ende für den Gesamtplan ein Aufwuchs
von 126 Zahlfallen, der, bereinigt um die
Altersteilzeit sogar auf 543,5 Zahlfälle an-
steigt, jedoch eingehend zu beleuchten ist.

18 Vgl. dazu Teil 2 dieser Abhandlung.
19 Vgl. LTag-Vorlage 13/4429 vom 17.

Oktober
2000 sowie 69. Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses   am   26.   Oktober  2000,
Punkt 9 der Tagesordnung.

20 Vgl. dazu Teil l, 2 und 3.
21 Vgl. dazu Vgl. dazu Teil 2 und 3.
22 Vgl. Jahresbericht 2000 (LTag-Drs. 13/6990).
23 Vgl. LTag-Vorlage 13/4328.
24 Vgl. Jahresbericht 2000 a.a.O., Anlage 1.
25 Das heißt, Ausgaben der Obergruppen 51 bis

54 - ohne die Gruppen 529 und 531 - sowie
die der Obergruppen 81 und 82.

26 Vgl. Jahresbericht 2000, a.a.O., Anlage 2.

»Die zunehmende Bedeutung neuer
Steuerungsinstrumente erfordert Strategien

für die Bereiche Finanzen, Controlling,
Personal und Beschaffung.«
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Erstens reflektiert die Zahlfallübersicht
lediglich die schwankungsanfälligen Ergeb-
nisse der Stichtagserhebungen. Zweitens
zeigt selbst diese Stichtagsbetrachtung, dass
im Juli 2000 über alle Ressorts ein erhebli-
cher Zahlfallrückgang (-809 ohne und -
760,5 unter Berücksichtigung der Alters-
teilzeit) zu konstatieren war, der selbstver-
ständlich zu Minderausgaben führte. Drit-
tens wurde der Zahlfalltiefststand tatsäch-
lich erst im August 2000 mit 74.254
Zahlfällen erreicht, was seinerseits die er-
heblichen Minderausgaben begründet. Stark
beeinflusst wird diese regelmäßige Ent-
wicklung im Personalbereich durch das
Ausscheiden des Lehrpersonals zum Schul-
jahresende. Viertens ist der Zahlfallauf-
wuchs von September an fast ausschließlich
im Einzelplan 1539 nachzuvollziehen, der-

bereinigt um die Altersteilzeit gegenüber
Juli 2000 - um 1.004,5 Zahlfälle aufwuchs,
was insbesondere zeigt, dass die für den
Schulbereich ab dem Schuljahr 2000/2001
zusätzlichen 600 Stellen weitgehend besetzt
wurden. Fünftens ist in den anderen Einzel-
plänen weiterhin die Tendenz zum Zahlfal-
labbau festzustellen, auch wenn diese durch
Umsetzungen, die durch die Reorganisation
der Mittelinstanz zum Jahresende bedingt
waren, teilweise verwischt oder gar ins Ge-
genteil verkehrt wurde.27

Altersteilzeit

Das Instrument der Altersteilzeit wurde
von den Landesbediensteten gut angenom-
men. Dabei zeigt sich eine deutliche Präfe-
renz aller Beschäftigten zu Gunsten des
Blockmodells, das eine jeweils hälftige
Arbeits- und Freistellungsphase beinhaltet.
Durch die Bewilligungen der Altersteilzeit
in Form des Blockmodells wurden in 2000
allein bei den Beamtinnen und Beamten
Minderausgaben in Höhe von rund 44,4
Millionen DM erwirtschaftet.28

Entwicklungen im Bereich der
sächlichen Venvaltungsausgaben29

Ausgabenquote und erwirtschaftete
Minderausgaben

Die seit Januar 2000 neu in § 6 LHG
2000/2001 geregelte Deckungsfähigkeit

der sächlichen Verwaltungs- und Investiti-
onsausgaben innerhalb eines Kapitels wur-
de von den Ressorts positiv aufgenommen
und begrüßt. Im Ergebnis wurden so über
alle Einzelpläne bei den sächlichen Ver-
waltungsausgaben rund 155,4 Millionen
DM weniger gegenüber dem Soll 2000
verausgabt.30

Inanspruchnahme der erweiterten
Deckungsmöglichkeiten

Die in § 6 Absatz l Satz 3 LHG 2000/2001
neu aufgenommene Regelung einer pro-
zentualen einseitigen Deckungsfähigkeit
der sächlichen Verwaltungsausgaben31 zu
Gunsten der sächlichen Investitionsausga-
ben32 wurde ebenfalls positiv von den Res-
sorts aufgenommen.

Entsprechend wurden Mittel in Höhe
von rund 1,6 Millionen DM aus dem kon-
sumtiven in den investiven Bereich umge-
schichtet.33

Entwicklung der
Verpflichtungsermächtigungen

Von der gemäß § 6 Absatz 2 LHG
2000/2001 geschaffenen Möglichkeit, die
in § 6 Absatz l LHG 2000/2001 beschrie-
benen Deckungsfähigkeiten anlog auch für
Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu
nutzen, wurde nur in einem Fall Gebrauch
gemacht.34

Entwicklungen im Bereich der
sächlichen Investitionsausgaben35

Die ebenfalls seit Januar 2000 neu im § 6
Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 geregelte
Deckungsfähigkeit der sächlichen Inve-
stitionsausgaben35 innerhalb eines Kapitels
wurde von den Ressorts positiv aufge-
nommen und begrüßt. Da die Prognose der
Ausgabenentwicklung in diesem Bereich
noch komplexer ist als bei den sächlichen
Verwaltungsausgaben, verwundert die gro-
ße Differenz zwischen der prognostizierten
und der tatsächlichen Ausgabenquote nicht
wirklich. Im Ergebnis wurden über alle
Einzelpläne bei den sächlichen Investiti-
onsausgaben 35 rund 105,4 Millionen DM
weniger gegenüber dem Soll 2000 veraus-
gabt.36

Ausgliederungen und Privatisierungen

Zum 1. Januar 2000 gingen das Landes-
sprachheilzentrum Meisenheim, das Kin-
derneurologische Zentrum sowie die Reha-
Klinik Rheingrafenstein in Bad Münster
am Stein - Ebernburg auf das Landeskran-
kenhaus - Anstalt des öffentlichen Rechts
- über.

Einbindung in die bundesweite
Entwicklung (Rahmenentwurf zum
Mustergesetz einer Parlamentarischen
Steuerungsordnung)

Um die Rolle der Landesparlamente im
Hinblick auf die Wahrung ihres parlamen-
tarischen Budgetrechts im Rahmen der
neuen Steuerungsmodelle neu zu definie-
ren und ihnen nach wie vor die nachhaltige
Einflussnahme auf die Inhalte und Ziele
der Politik zu ermöglichen, wurde im Fe-
bruar 2000 von dem Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung bei der Deutschen
Hochschule für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer von Professor Dr. Hill ein Vor-
bereitungsworkshop organisiert, der zu-
nächst diejenigen Themenbereiche erarbei-
ten sollte, die in einem entsprechenden
Mustergesetz einer Parlamentarischen
Steuerungsordnung enthalten sein sollten.

Als ein Beitrag wurde ein erster Rah-
menentwurf zum Mustergesetz einer Parla-
mentarischen Steuerungsordnung in die
Diskussion eingebracht.37

Parallele Entwicklungen

Überwachung der aktuellen
Ausgabeentwicklung

Parallel zu den vorstehenden Entwicklun-
gen und Maßnahmen wurde die jeweils ak-
tuelle Ausgabeentwicklung sowohl auf Res-
sort- als auch auf Kapitelebene überwacht.

27 Vgl. Jahresbericht 2000, a.a.O., Anlage 3.
28 Vgl. Jahresbericht 2000, a.a.O., Anlage 5.
29 Das heißt, Ausgaben der OGr. 51 bis 54 ohne

die Gruppen 529 und 531.
30 Vgl. im Jahresbericht 2000, a.a.O., Anlage 7.
31 Das heißt, Ausgaben der OGr. 51 bis 54 ohne

die Gruppen 529 und 531.
32 Das heißt, Ausgaben der OGr. 81 und 82.
33 Vgl. Jahresbericht 2000, a.a.O., Anlage 8.
34 Vgl. Jahresbericht 2000, a.a.O., Anlage 9.
35 Das heißt. Ausgaben der OGr. 81 und 82.
36 Vgl. Jahresbericht 2000, a.a.O., Anlage 10.
37 Vgl. Keilmann, Vorstellung des ersten Rah-

menentwurfs einer Parlamentarischen Steue-
rungsordnung, in: Speyerer Forschungsbericht
Nr. 220, S. 135 ff.
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»Nach unserer Vorstellung könnte
sich ein künftiger Haushalt in einen

Kern- und verschiedene Betriebshaushalte
unterteilen.«



Ulrich Keilmann, Personalausgabenbudgetierung

Unterjährige Hochrechnungen

Darüber hinaus wurden mit einem selbst
entwickelten Programm Hochrechnungen
für das jeweils laufende Haushaltsjahr er-
stellt, um so parallel zu den Berichtspflich-
ten der Ressorts eine eigene Berechnungs-
grundlage zu erhalten und sie gleichzeitig
mit den von den Ressorts gemeldeten Da-
ten und prognostizierten Entwicklungen
gegenseitig auf Plausibilität prüfen zu kön-
nen.

Budgetermittlung für die
Doppelhaushalte 1998/1999, 2000/2001
und 2002/2003

Aus den im jeweiligen Stadium vorhande-
nen Erfahrungen wurden die Budgets für
die Ressorts jeweils auf Kapitelebene ge-
rechnet. Dabei wurde für die Aufstellung
des Doppelhaushaltes 2000/2001 bereits
auf die vereinbarten Grundsätze für die
künftige Budgetfortschreibung zurückge-
griffen.38 Diese Ergebnisse wurden in die
Eckwertevorlage an den Ministerrat einge-
stellt und anschließend beraten.

Anpassung des Stellensolls

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsver-
fahrens wurde auch darauf geachtet, dass
bei einer Unterschreitung der in der Bud-
getfortschreibung vereinbarten Grenze des
jahresdurchschnittlichen Stellenbesetzungs-
grades unter neunzig Prozent entsprechen-
de Stellen »kegelgerecht« in Abgang ge-
stellt werden.

Überwachung der Zahlfallentwicklung
im Lehrerbereich

Auf Grund der besonderen Situation im
Schulbereich und der hohen politischen
Priorität, die Unterrichtsversorgung in
Rheinland-Pfalz auf hohem Niveau sicher-
zustellen, wurden im Schulbereich immer
wieder Ausnahmen von der allgemein vor-
gegebenen Entwicklung zugelassen. Ent-
sprechend wurde es notwendig, die Zahl-
fallentwicklung für einen Teilbereich des
Einzelplans 1539 - Lehrer - genau analy-
sieren zu können und ein internes Be-
richtswesen aufzubauen.

Ausblick

Nach unserer Vorstellung könnte sich ein
künftiger Haushalt in einen Kern- und ver-
schiedene Betriebshaushalte unterteilen.
Der Kernhaushalt wäre dabei reduziert auf
das absolut notwendige Ausmaß, den un-
abdingbaren Bereich, um ausschließlich

die strategischen Funktionen - wie das po-
litische Programm zu erstellen und festzu-
legen - erfüllen zu können. Dabei ist an ei-
nen kleinen, effektiven und schlagkräfti-
gen Mitarbeiterstab gedacht, der die
Aufgaben und Ziele nach den politischen
Vorgaben erarbeitet und definiert. Entspre-
chend dem geringen personellen und mate-
riellen Bedarf ist der notwendige Finanz-
ansatz für den Mitarbeiterstab überschau-
bar gering und verdeutlicht das zur
politischen Zielsetzung erforderliche unab-
dingbare Ausgabevolumen.

Die so festgelegten politischen Zielvor-
gaben würden zwar nach wie vor von den
Ressorts umgesetzt, nicht aber denknot-
wendig in der eigenen (Kern-)Verwaltung.
Vielmehr würden die Ressorts die notwen-
digen (Vergabe-)Mittel erhalten, um es ih-
nen zu ermöglichen, als »Auftraggeber«
die Durchführung und Umsetzung der vor-
rangigen Ziele zwischen privaten Dritten
und den bisherigen Verwaltungsapparaten,
den dann kaufmännisch geführten Betriebs-
haushalten, auszuschreiben und zu verge-
ben. Einerseits würde damit der eigene
Verwaltungsapparat einen gewissen
Kostendruck durch zu erwartende Kon-
kurrenzangebote von privaten Dritten er-
fahren. Andererseits würde diese Veran-
schlagungssystematik erlauben, die inzwi-
schen faktisch aufgehobene Gestaltungsho-
heit des Parlamentes wiederzubeleben, in-
dem es über die im Haushalt einzeln
anzugebenden Aufgaben und Ziele konkret
entscheiden und dafür Haushaltsmittel be-
reitstellen kann. Dabei bliebe der Kern-
haushalt weiterhin kameral aufgebaut.

Die Betriebshaushalte könnten grund-
sätzlich als »Auftragnehmerbereich« um-
schrieben werden. Hier sollte verwaltungs-
unabhängig kaufmännisch gearbeitet,
gedacht und die Leistung möglichst wett-
bewerbsorientiert erbracht werden. Ziel
wäre es, sich um die Durchführung der im
Kernbereich entwickelten und festgelegten
Aufgaben zu bewerben. Für die Durch-
führung dieser Aufgaben würden Jahres-
budgets vereinbart, die vom Kernhaushalt
bereitgestellt werden. Soweit keine Eigen-
mittel erwirtschaftet werden, würde die
Einnahmeseite der Betriebshaushalte aus
den vereinbarten Budgets bestehen. Durch

ein. geeignetes Berichtswesen und Control-
ling wäre die Erbringung der vereinbarten
Leistungen transparent darzustellen und zu
steuern. Die Betriebshaushalte würden das
kaufmännische Rechnungswesen überneh-
men und könnten eine Kosten- und Lei-
stungsrechnung aufbauen.

Mit diesem Instrument könnten die poli-
tische Führung sowie das Parlament in Ge-
stalt des Haushaltsgesetzgebers konkrete
politische Projekte und Maßnahmen in
Gang setzen und betreiben, während nach
dem heutigen System der größte Teil der

Ausgaben faktisch gebunden ist. Gestal-
tungsmöglichkeiten sich kaum noch erge-
ben und - anstatt outputorientiert über
Leistungen und die dafür notwendigen Bud-
gets zu entscheiden - lediglich input-orien-
tiert versucht wird, über die Bereitstellung
von Haushaltspositionen zu steuern.

38 Siehe dazu Teil 2 dieser Abhandlung.
39 Geschäftsbereich  des  Ministeriums  für Bil-

dung Wissenschaft und Weiterbildung.

Tagungsankiindigung

4. Speyerer Planungsrechtstage
Aktuelle Probleme des

Fachplanungsrechts mit Speyerer
Luftverkehrsrechtstag

vom 13.- 15. März 2002
an der Deutschen Hochschule für

Verwaltungswissenschaften Speyer

Ziel der Veranstaltung ist es, aktuelle Pro-
bleme des Fachplanungsrechts aus der
Sicht der Praxis vorzustellen und zu dis-
kutieren. Die Veranstaltung besteht aus
zwei Teilen, dem Speyerer Luftverkehrs-
rechtstag am 13. März und den 4.
Speyerer Planungsrechtstagen vom Nach-
mittag des 13. bis zum 15. März 2002.

Auskünfte und Anmeldung:
Deutsche Hochschule für Verwaltungs-

wissenschaften Speyer
Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow
Freiherr-vom-Stein-Straße 2

D-67346 Speyer
Tel.: (06232) 654-362 - Sekretariat: -360

Telefax: 654-306
E-mail: ziekow@dhv-speyer.de
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»Mit einer neuen Veranschlagungssystematik
ließe sich die faktisch aufgehobene
Gestaltungshoheit des Parlaments
wiederbeleben.«


